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Ausfuhrkartelle und internationale Kartelle 
im Wandel der Zeiten

Prof. Dr, Heinridi Friedlaender, Frankfurt/Main

D er R egierungsentw urf zum  G esetz gegen W ett
bew erbsbeschränkungen is t gegenw ärtig  auf dem  

Verbotsprinzip aufgebaut. Die versch iedenen  A rten  
von W ettbew erbsbeschränkungen sollen  unw irksam  
sein, es sei denn, daß ausdrücklich A usnahm en von  
diesem V erbot bew illig t w erden. O b es bei diesem  
Verbotsprinzip b leiben w ird, is t noch ungew iß.
Unter den A usnahm en befaß t sich § 5 m it A usfuhr
kartellen und in ternationalen  K artellen; in  der gegen
wärtigen Fassung lau te t e r  folgenderm aßen:
„(1) Die Kartellbehörde kann auf Antrag die Erlaubnis zu 

einem Vertrag oder Beschluß der in § 1 bezeicäineten 
Art erteilen, wenn der A ntragsteller nachweist, daß die 
Regelung
1. geeignet ist, den Außenhandel zü sichern oder zu 

fördern, insbesondere dadurch, daß auf W eltmärkten 
gleiche W ettbewerbsbedingungen gegenüber W ett
bewerbern geschaffen werden, die diesem Gesetz 
oder entspredienden Vorsdiriften eines anderen 
Staates nicht unterliegen, und

2. die von der Bundesrepublik Deutschland in zwischen
staatlichen Abkommen anerkannten Grundsätze über 
den Verkehr mit W aren oder gewerblichen Leistun
gen nicht verletzt.

(2) Eine Erlaubnis gemäß Absatz 1 darf nicht zu einer Rege
lung erteilt werden, die den V erkehr mit W aren oder 
gewerblichen Leistungen innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland umfaßt."

Bei der Form ulierung ist, w enigstens zum  Teil, der 
amerikanische W ebb-Pom erence A ct von  1918 m aß
gebend gewesen, der E xportverbände u n te r bestim m 
ten Voraussetzungen von  der A nw endung des V er
bots des Sherman A ct von  1890 befreit, aber der A uf
sicht der Federal T rade C om m ission un te rste llt.
Im folgenden w ird ein Überblick über d ie Entwicklung 
von Exportkartellen und in terria tionalen  K artellen  ge
geben, wobei die am erikanische P raxis und  Recht
sprechung besonders berücksichtigt w erden  sollen. 
Man kann in der Entw icklung v ie r  Perioden u n te r
scheiden, nämlich
1. die Zeit vo r 1914;
2. die Zeit des e rs ten  W eltk rieges, w ährenddessen  

der W ebb-Pom erene A ct erlassen  w urde;
3. die Nachkriegszeit (1919— 1939);
4. die Zeit des zw eiten W eltk rieges und  die Zeit 

nach 1945.

DIE ZEIT VOR 1914

Exportkartelle und  in te rna tiona le  K artelle  tra ten  bald  
nach dem Aufkomm en n a tiona le r B indungen hervor. 
Als ältestes in ternationales K artell gilt ein  1868 ge
schlossenes Abkom m en zw ischen den französischen 
und den süddeutschen Salinenkartellen , bei dem ein

fach gegenseitiger H eim atschutz vo rgesehen  w ar. Dies 
w ar die einfachste Form  in te rna tiona le r Abmachung, 
die ke ine  besondere O rganisation , m eist auch keine 
E inzelheiten w ie e tw a S trafbestim m ungen erforderte. 
In  den 1870er Jah ren  fo lg ten  die e rs ten  Schiffahrts
pools m it zurückgestellten  R abatten  und  straffer H and
habung. A us den 80er Jah ren  sind die sehr enge In
teressengem einschaft zw ischen englischen und  d eu t
schen Pulver- und  Sprengstoffgruppen sow ie das ers te  
in te rna tiona le  S chienenkartell zu nennen; an  letz terem  
nahm en auch —  w ohl zum  ers ten  M ale —  am erika
nische W erke teil. D iese Bew egung w urde dann in 
G estalt von  K ontingentierungsabm achungen, se ltener 
von  Preisabm achungen und  V erkaufssynd ikaten  fort
gesetzt. Eine sorgfältige S tudie, die kurz v o r K riegs
ausbruch von  W illiam  N otz durchgeführt w urde, 
einem  hervorragenden  Sachverständigen der in te r
nationa len  W irtschaftsorganisation , zeitw eise auch 
M itherausgeber der deutschen „K artellrundschau", 
nann te  für die dam alige Z eit e ine oft w iederholte  
Z ahl vo n  114 in te rna tiona len  K artellen , die die v e r
schiedensten W irtschaftszw eige und  die verschieden
sten  K arte lltypen  um faßte. Es m ag zw eifelhaft sein, 
ob d iese p räzise  A ngabe richtig w ar; denn schon da
m als entzogen sich manche d ieser A bm achungen der 
Publizität, w enn  auch in  geringerem  M aße als später, 
nachdem  in te rna tiona le  K artelle  in  den B rennpunkt 
e rreg te r, politisch gefärb ter K ontroversen ge tre ten  
w aren  und  es daher vorzogen, nicht „aufzufallen“. Be
m erkensw ert ist, daß ein ige —  nicht allzu v ie le  — 
d ieser K artelle  noch b is zum  zw eiten  W eltk riege  b e 
standen, z. T. sogar noch heu te  existieren .
E ines der Problem e, die im  Zusam m enhang m it den 
E xportkarte llen  v o r 1914 besonders e rö rte rt w urden, 
w ar das der A usfuhrpräm ien, sow eit sie auf karte ll- 
m äßiger O rganisation  beruh ten . Berühm t gew orden 
sind besonders die Z uckerausfuhrpräm ien und  die von  
S tah lexpo rtkarte llen  gew ährten  Präm ien. Bei den 
Zuckerpräm ien w aren  die K artelle  Instrum ente s ta a t
licher Politik, die noch auf m erkantilistischen A nschau
u ngen  beruh te . Es w ar dies ein  offensichtlicher, ge
fährlicher, in  seinen E inzelheiten  oft am üsanter A na
chronism us; denn m an leb te  zw ischen 1850 und 1914 
in  der Zeit des F reihandels, des Laisser faire oder 
e in e r gem äßigten  Schutzzollpolitik.
Die m it den 80er Jah ren  einsetzende Politik  k a rte ll
m äßiger A usfuhrpräm ien auf Eisen- und  S tah lerzeug
n isse  en tfesselte  leidenschaftliche D ebatten; denn es 
erschien w idersinnig, daß deutsches Schiffbaum aterial
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und andere  Fertigp roduk te  von Eisen und  S tahl in  
H olland  und  England zu b illigeren  P re isen  zu  haben  
w aren  als auf dem  u n te r K artellschutz stehenden  
deutschen B innenm arkt. G ustav  Stresem ann, dam als 
ein  ju n g er A bgeordneter, w ar u n te r den V orkäm pfern  
d e r re inen  W alzw erke  gegen  d iese K artellpolitik .

DER ERSTE WELTKRIEG
Die Z eit w ährend  des e rs ten  W eltk rieges w urde von  
am erikanischen W irtschaftsorgan isationen  und  S taa ts
ste llen  zu in ten siv e r A rchivarbeit über europäische, 
in sbesondere deutsche W ettbew erbsm ethoden  benutzt. 
1916 erschienen zw ei s tarke  Bände, die vom  D epart
m ent of Com m erce auf G rund von  deta illie rten  Be
richten am erikanischer K onsulate zusam m engestellt 
wiaren und e in  um fassendes M ateria l über E xport
k arte lle  und  in te rna tiona le  A bm achungen ergaben. Das 
E rgebnis w aren  zw ei A bw ehrm aßnahm en: der Ship
p ing  A ct von  1916, der in  der M aritim e Com m ission 
e in  A ufsichtsorgan u. a. über Schiffahrts-Pools schuf 
(für d ie  G enehm igungen vorgesehen  w urden), und  der 
bere its  e rw ähn te  W ebb-Pom erene A ct. Durch diesen 
w u rd e  die e rs te  A usnahm e v o n  dem  kurzen  allum 
fassenden V erbot w ettbew erbsbeschränkender A b
reden  au f  G rund des Sherm an A ct von  1890 ge
schaffen. Es heiß t dort:
„N othing in  th e  Sherm an  A ct sha ll b e  construed  a s  d ec la r
ing  illegal an  associa tion  en te red  in to  for the  so le  purpose  
of engag ing  in  export tra d e  and  ac tu a lly  engaged  so le ly  in 
such ex p o rt trad e  by  such associa tion  ag reem en t o r ac t 
w h id i is n o t in  re s tra in t of tra d e  w ith in  the  U nited  S tates 
and  is n o t re s tra in t of the  export trad e  of an y  dom estic com
p e tito r  of such association ." *)

W eite r he iß t es:
„The Com m ission (Federa l T rad e  Com m ission) m ay proceed  
ag a in s t un fa ir  m ethods used  ag a in s t com petitors, even  
though  th e  p rac tices a re  ca rried  on w ithou t th e  te rrito ria l 
ju risd ic tio n  of th e  U nited  S tates."
W ir w erden  sehen, w ie in  neueren  U rteilen  des Sup
rem e C ourt diese w eltw eite  Z uständigkeitsform el ge
gen  in ternationale  K artelle  benu tz t w ird.

DIE JAHRE ZW ISCHEN DEN BEIDEN KRIEGEN 

In E uropa w aren  w ährend  des K rieges die m eisten  
ü ber die L andesgrenzen h inausreichenden M ark tab 
reden  beendet oder zum indest un terbrochen w orden. 
Der V ersa ille r V ertrag  schuf dann ein  stru k tu re ll von  
G rund auf v e rän d erte s  Europa. Die w irtschaftliche 
H egem onie D eutschlands w ar beendet. F rankreich be
anspruchte n id it nu r e ine m ilitärische, sondern  auch 
e ine w irtschaftliche un d  finanzielle V orm achtstellung, 
besonders im O sten  und  Südosten Europas (Polen, 
Tschechoslowakei, Jugoslaw ien  etc.). W ährend  vor 
1914 d ie  im  Z entrum  des K ontinents gelegene Ö ste r
reich-Ungarische Doppelm onarchie e ine zw ischen in 
dustrie llen  (Böhmen) und  agrarischen G ebieten  (ins
besondere Ungarn) w ohl ausbalancierte  W irtschafts-
')  Keine Bestimmung des Sherm an A ct is t so auszulegen, daß 
durd i sie V ereinigungen für ungesetzlich e rk lä rt w erden, die 
einzig und allein  zur Tätigung von Expoitgesdiäften  gesdilossen  
w erden und d ie einzig und allein  derle i Exportgesdiäfte durdi 
so ld ie  gem einsdiaftlid ien  A breden und H andlungen tä tigen , d ie 
w eder W ettbew erbsbesdiränkungen innerhalb der USA. nod i W ett- 
bew erbsbesdiränkungen des Exportgesdiäfts von am erikanisd ien  
K onkurrenten  so ld ier V ereinigungen darstellen.

Die Kommission (Federal Trade Commission) darf gegen M e
thoden unlauteren  W ettbew erbs Vorgehen, audi w enn diese 
M ethoden außerhalb der te rrito ria len  R editsprediung der USA. 
zur Anw endung kommen. (Red.)

einheit darste llte , tra ten  nunm ehr e ine R eihe v o n  
m ittle ren  und  kleinen , auf engstirn igem  N atio n a lis
m us au fgebauten  N achfo lgestaaten  an  ih re  Stelle. H ohe, 
w irtschaftlich unvernünftige  Z ollm auern w urden  e r
richtet und  die neu  gew onnene politische Selbständig
k e it w irtschaftlich nach allen  Richtungen ausgenutzt 
und m ißbraucht. Bald ze ig te  sich indes die W ahrhe it 
des a lten  A usspruchs „business, like love, w ill find a 
w a y “. M it N atu rno tw end igke it streb ten  d ie  au sein 
andergerissenen  T eile w ieder zusam m en; alte , oft seit 
Jah rzeh n ten  bestehende V erb indungen  w urden  w ieder
hergeste llt, und  m an versuchte, w irtschaftlicher U nver
nunft durch V erständ igung  und  A usgleich zu begeg 
nen. H ierbei a rb e ite ten  p riv a te  W irtschaftskräfte  und  
R egierungen eng  zusam m en, w obei z. T. zu den  in den 
H andelsverträgen  vorgeschriebenen offiziellen M eist
begünstigungsk lauseln  geheim e A breden  getroffen  
w urden, die den a lten  Z ustand w ieder herste llten .
Ein ähnlicher V organg  spielte sich an  d e r deutschen 
W estgrenze ab. E lsaß-Lothringen w urde  a n  F rank 
reich abgetre ten , und  m it dem  Elsaß die 1906 entdeck
ten  hochw ertigen K alisalzlager, d ie seh r aussichts
reich w aren  und in dem  auf w eite  Sicht abgeste llten  
französisd ien  A grarprogram m  in ten siv e r L andw irt
schaft auf der G rundlage ausgedehn ter A nw endung 
v on  D üngem itteln  (Stickstoff, Phosphaten  und  K ali
salzen) eine w esentliche Rolle sp ielten . D eshalb  füh r
ten  die A btrennung  des Elsaß und  d e r V erlu s t der^ 
dortigen  K aligruben zw ar v o rübergehend  zu einem  
scharfen W ettbew erb  auf den W eltm ärk ten , in sbeson
d ere  in  den USA. A ber schon 1924 kam  es zw ischen 
der deutschen und  der französischen K alig ruppe zu 
e in e r V erständ igung  in Form  eines sta rk en  V erkau fs
syndikats, a n  dem  d ie  deutsche Industrie  (roh gerech
net) m it 70 ®/o, die französische m it 30 Vo bete ilig t w ar. 
D ieses K artell w e ite te  sich im  Laufe der Jah re  durch 
den B eitritt d er K aliindustrie  Polens, P alästinas und 
Spaniens aus. B em erkensw ert w ar, daß die öffentliche 
H and sow ohl auf d e r deutschen Seite (in Form  eines 
kon tro llie rten  Z w angssyndikats) w ie auf d e r französi
schen Seite m aßgebend bete ilig t w ar.
A us dem  G esagten  erg ib t sich bere its , daß die in 
A m erika herrschende D arstellung, die gew öhnlich 
zw ischen verschiedenen T ypen  in te rn a tio n a le r K artelle  
keinen  U nterschied macht, nicht d e r w irklichen Sach
lage entspricht; es em pfiehlt sich, fü r d ie N achkriegs
zeit zw ischen auf E uropa b esch ränk ten  in te rn a tio 
na len  K arte llen  und W eltk a rte llen  zu unterscheiden. 
Bei den e rs te ren  sp ielen  neben  den w irtschaftlichen Er
w ägungen  politische durch den F riedensvertrag  ge
schaffene und  durch die N achkriegsentw icklung bee in 
flußte M otive eine w esentliche Rolle.
Ganz allgem ein  kann  gesag t w erden, daß bei den eu 
ropäischen K arte llen  zw ei Z entren  v o rhanden  w aren, 
näm lich d ie  Tschechoslow akei für O st- und  *M ittel- 
europa und  Belgien fü r W esteuropa. In  d iesen  beiden  
in tensiv  k a rte llie rten  Ländern trafen  sich die versch ie
densten  Industriegruppen . F ü r die W eltk a rte lle  kom m t 
eine m it a lle r V orsicht zu bew ertende Schätzung auf 
die Zahl von  300 solcher in te rn a tio n a le r A breden. Be
zeichnend is t —  im G egensatz zu r V orkriegszeit — 
der s tarke  A nteil der am erikanischen Industrie  an
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Weltkartellen. Amerlkanisdie Quellen geben gewöhn
lich etwa 180 Firmen als Teilnehmer an Weltkartellen 
an.
Von den wichtigsten internationalen Kartellen seien
— nicht erschöpfend — die folgenden genannt: die 
europäische Rohstahlgemeinschaft von 1926, die von 
einer ursprünglichen Vierergruppe (Frankreich, 
Deutschland, Belgien, Luxemburg) durch direkte und 
indirekte Teilnahme der tschechoslowakischen, pol
nischen und englischen Stahlgruppen und schließlich 
durch den Hinzutritt amerikanischer Firmen in ge
wissen Zweigen der Industrie und durch organisierte 
Einbeziehung des Handels sich zu einem Weltgebilde 
entwickelte. Weiter sind zu nennen: das erwähnte 
Kalikartell, das Quecksilberkartell, ferner auf dem 
Gebiete der verarbeitenden Industrien etwa das Glüh
lampenkartell, das Knochenleimkartell, das durch den 
Beitritt der chilenischen Salpeterindustrie erweiterte 
Stickstoffkartell, zahlreiche Kartelle der chemischen, 
Glas- und Porzellanindustrien etc.
Als charakteristische Züge der Kartellentwicklung 
zwischen den Kriegen mögen die folgenden gelten:
1. Während es vor 1914 wenige Weltkartelle gegeben 
hatte, stieg deren Zahl und Bedeutung nach dem er
sten Weltkrieg sehr erheblich.
2. Die verschiedenen Regierungen standen der Teil
nahme ihrer heimischen Industriegruppen an inter
nationalen Kartellen im allgemeinen freundlich gegen
über, soweit nicht dringende nationale Interessen 
einen Schutz gegen Mißbrauch von Monopolmacht und 
Überfremdung geboten, wie dies z. B. in Norwegen der 
Fall war. Die Haltung der Regierungen ging von still
schweigender Duldung über positive Förderung in den 
verschiedensten Formen, z. B. durch kartellfreundliche 
Zoll- und Handelsvertragspolitik, zu aktiver Teil
nahme regierungsseitig kontrollierter Unternehmun
gen an internationalen Kartellen. Als Beispiele seien 
die Kaliindustrie, die Quecksilberindustrie (Spanien 
und Italien), die Stickstoffindustrien von Deutschland, 
Frankreich, Polen etc. genannt.
3. In der Haltung wie in der Beurteilung vieler inter
nationaler Kartelle ist zwischen der Zeit vor und nach 
der Weltkrise (1929—1933) zu unterscheiden. Vor der 
Weltkrise war die Handelspolitik Kontinentaleuropas
— nicht Englands! — auf gemäßigten Schutzzöllen auf
gebaut. Die Weltkrise brachte dann die anderen seit
her geläufigen, viel schärferen handelspolitischen 
Waffen der Ein- und Ausfuhrverbote, der mengen
mäßigen Einfuhrbeschränkungen, der Zahlungs-, Kom- 
pensations- und Clearingabkommen und nicht zuletzt 
jene Maßnahmen, die in der amerikanischen Literatur 
als „administrative protection" bezeichnet werden. 
Die letzteren stellen die verschiedensten Metho
den handelspolitischer Schikane dar, wie z. B. die 
willkürliche Berufung auf sanitäre und veterinärpoli
zeiliche Verordnungen sowie planmäßige Verschlep
pungstaktiken. Es ist klar, daß hierdurch die Wirkun
gen der Krise verschärft und internationale Kartelle 
ebenfalls getroffen wurden.
Wie weit die Politik der Kartelle selbst zur Verschär
fung oder Milderung der Krise beigetragen hat, läßt 
sich ganz allgemein nicht sagen. Der übliche Vorwurf

ist der, daß sie nicht rechtzeitig entsprechende Preis
senkungen Vornahmen, wenn die Kosten der Rohstoffe 
infolge der am Weltmarkt herrschenden Baisse fielen 
und die Arbeitslöhne gesenkt wurden, weil weder der 
einzelne Arbeiter noch seine Organisationen sta rk  
genug zur Abwehr waren. Ein weiterer Vorwurf war 
der, daß die internationalen Kartelle, um den Unter
nehmergewinn nicht zu schmälern, das Angebot ver
knappten und dadurch die Marktlage künstlich beein
flußten. In Statistiken wurden in dieser Beziehung 
kartellierte und nicht kartellierte Industrien gegsn- 
übergestellt und die erwähnten Vorwürfe statistisch 
mit Zahlen belegt. Inzwischen hat sich ergeben, daß 
diese Betrachtung die Komplexität der verschiedenen 
Faktoren nicht genügend in Rechnung stellt und daß 
zwar Urteile über einzelne Industrien möglich sind, 
aber keine allgemeinen Urteile.
Aus der deutschen Erfahrung ist zu erwähnen, daß 
die Preissenkungsaktion des Kabinetts Brüning auf 
Grund der Notverordnung vom 8. Dezember 1931 inter
nationale Marktabreden von dem allgemeinen Preis
abschlag von 10 “/o ausnahm, falls sie sich beim Reichs
wirtschaftsministerium als solche auswiesen. Es war 
dies vom Standpunkt der Behörde ein geschickter 
Schachzug, da mit einem Male die große Zahl der exi
stierenden internationalen Abreden bekannt wurde; 
so wird erzählt, daß sich allein bei einem bekannten 
westdeutschen Kartelltreuhandbüro eine überraschend 
große Anzahl von ihm verwalteter internationaler 
Kartellabmachungen offenbarte.
4. In der internationalen Kartellbewegung zwischen 
den Kriegen spielten im Gegensatz zu früher Ab
machungen mit gegenseitigem Patentschutz und Er
fahrungsaustausch, verbunden mit der Aufteilung in
ternationaler Märkte, eine hervorragende Rolle. Mit 
anderen Worten: Patentmonopol wurde mit Markt
monopol gekoppelt, eine Situation, die sowohl die 
amerikanische Anti-Trust-Rechtsprechung wie, im 
Falle Philips Radio-Telefunken, das Kartellgericht be
schäftigte.

ENTWICKLUNG SEIT 1939 
Seit 1938, als Thurman Arnold, Professor of Law an 
der Yale University und Verfasser zweier viel be
sprochener Bücher über die Gefahren wirtschaftlicher 
Machtstellung, als Leiter der Anti-Trust-DiVision im 
amerikanischen Justizministerium eingesetzt wurde, 
trat eine erkennbare Intensivierung des Kampfes gegen 
Trusts und Kartelle ein, und zwar sowohl bei der Anti- 
Trust-Division als auch bei der Federal Trade Commis
sion. Beide Organisationen erhielten zunächst einmal 
höhere jährliche Dotierungen ihres Etats (mit durch
schnittlich 3 Mill. $), wodurch eine Verstärkung des 
Personals und die Besetzung mit hochqualifizierten 
Spezialisten ermöglicht wurde. Während des zweiten 
Weltkrieges war ferner auf amerikanischer Seite eine 
außerordentlich verstärkte publizistische Behandlung 
der Probleme internationaler Kartelle zu beobachten. 
Eine Reihe von Veröffentlichungen, die auf umfang
reiches Forschungsmaterial gestützt waren, machten 
auf die von amerikanischer Seite gesehenen außer
ordentlichen Gefahren unbeschränkter Vorherrschaft 
privater Machtgebilde wie z. B. der IG.-Farben auf

1 9 5 3 /IV 2 4 9



merksam, und in zahllosen größeren und kleineren 
Schriften und Artikeln wurde dieses Thema schließ
lich Gemeingut der westlichen Hemisphäre.
Von den zahlreichen Prozessen der Anti-Trust-Divi- 
sion auf diesem Gebiet seien drei im folgenden kurz 
behandelt;
Der erste ist der sogen. „Alcasso-Fall". Es handelte 
sich um ein seit 1872 existierendes internationales 
Kartell der Alkali-Erzeuger, dem zur Zeit der An
klageerhebung eine amerikanische Gruppe, die eng
lische Imperial Chemical Industries Ltd., der belgische 
Solvay-Konzern und die IG.-Farben-Gruppe angehör
ten. In einem gerichtlichen Vorgefecht wurde der Ein
wand der angeklagten Firmen, daß eine Anklage aus 
dem Sherman Act gegen sie nicht erhoben werden 
dürfe, da sie eine nach dem Webb-Pomerene Act von 
1918 von den Anti-Trust-Gesetzen ausdrücklich aus- 
genonunene Exportvereinigung darstellten und daher 
der alleinigen Zuständigkeit der Federal Trade Com
mission unterständen, vom Obersten Gerichtshof in 
eingehender Begründung zurückgewiesen. In einem 
zweiten Verfahren, das aber bisher nicht bis zum Sup- 
reme Court gelangt ist, wurden die angeklagten 
Firmen der Verletzung der Anti-Trust-Praxis für 
schuldig befunden, und demgemäß wurde ihre Ver
einigung aufgelöst.
Ein zweites, noch bedeutsameres Verfahren richtete 
sich gegen das Weltkartell zwischen Dupont de N e
mours und der englischen Gruppe der Imperial Che
mical Industries. Zwischen der amerikanischen Gruppe 
und der Gruppe Nobel, der Vorgängerin der erwähn
ten britischen Gruppe, bestanden seit Jahrzehnten Ab
machungen über Pulver und Explosivstoffe. Ein 1912 
ergangenes Urteil sprach die Auflösung eines Teils 
der amerikanischen Gruppe aus. Das neuere Verfah
ren betraf Abmachungen zwischen den beiden Gruppen 
über südamerikanische Märkte, in denen gemeinsame 
Tochtergesellschaften organisiert waren. Diesma' 
wurde nicht nur die Aufhebung dieser Abmachung an 
geordnet, sondern außerdem wurden die der Dupont 
Gruppe gehörenden Nylonpatente zur öffentlichen Be 
nutzung gegen Zahlung einer Lizenz freigestellt. Zwa 
gibt es in dem amerikanischen Patentgesetz kein aus 
drückliches Zwangslizenzverfahren, aber es ist mög 
lieh, auf Grund der in Anti-Trust-Prozessen gebräuch 
liehen Equity-Formel das gleiche Ergebnis zu erzielen

Ein dritter, neuerdings viel erörterter Fall ist der Fall 
Timken, der die Kugellager-Gruppe betrifft. Gegen 
die amerikanische Gesellschaft dieser Gruppe sowie 
eine englische und eine französische Tochtergesell
schaft wurde auf Grund der Anti-Trust-Gesetze vor
gegangen, wobei das Verhältnis zwischen Mutterge
sellschaft und Tochtergesellschaften als „conspiracy" 
erachtet wurde. Die Mehrheit des Obersten Gerichts
hofs billigte dies Urteil, während ein sehr interes
santes und vielleicht weittragendes Minderheitsvotum 
von Richter Jackson und Richter Frankfurter dies als 
eine Überspannung des „conspiracy"-Konzeptes an
sah (ein Standpunkt, wie ihn übrigens das deutsche 
Kartellgericht für konzernrechtliche Abhängigkeits
verhältnisse stets vertreten hat). Nicht alle internatio
nalen Kartelle, die den zweiten Weltkrieg überdauert 
haben, besitzen eine so weitreichende Organisation 
wie die eben dargestellten Patentabreden mit Erfah
rungsaustausch und Aufteilung der Weltmärkte. 
Manche Abmachungen, die oft schon lange existieren, 
begnügen sich nach wie vor mit gegenseitigem Hei
matschutz.
Wir kommen nach dieser skizzenhaften Darstellung der 
Entwicklung zu unserem Ausgangspunkt, der Behand
lung von Exportkartellen und internationalen Kartel
len nach dem deutschen Kartellgesetzentwurf, zurück. 
Uns scheint das amerikanische Beispiel des Webb- 
Pomerene Act von 1918, das dem § 5 des Entwurfs als 
Vorbild diente, im deutschen Interesse nicht emp
fehlenswert. Deutschlands Interesse richtet sich, nicht 
nur vom Gesichtspunkt der Devisenbeschaffung, auf 
starken Export. Ihn zu schützen und gegen mächtigere 
ausländische Konkurrenz zu verteidigen, sollte erstes 
Erfordernis sein. Dazu ist erforderlich, daß deutsche 
Firmen internationalen Abmachungen der Marktrege
lung beitreten können. Solange das Ausland nicht ähn
lich scharfe Maßnahmen gegen Kartelle trifft, müssen 
jedenfalls auf dem lebenswichtigen Gebiete des Aus
landsgeschäftes klare Ausnahmen von einem eventu
ellen Verbot geschaffen werden. Die Registrierung 
solcher internationaler Abmachungen ist erforderlich, 
aber nicht mehr. Die Registrierung erlaubt eine lau
fende Kontrolle seitens des Kartellamts und — wenn 
nötig — das Einschreiten gegen Mißbrauche. Ein all
gemeines Verbot selbst mit Erlaubnisvorbehalt kann 
hier nur schädlich wirken.
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